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Jahre nach gründung der gemeindeprüfungs-
anstalt nordrhein-Westfalen (gpanrW) soll

deren rolle zwischen land nrW und den Kommunen
neu justiert werden. die gpanrW hat sich seither als
unabhängige Prüfungseinrichtung und Partnerin der
Kommunen in nrW etabliert. das eigene Handeln
kritisch zu hinterfragen sowie Kritik und anregungen
aus der kommunalen familie aufzugreifen, war dabei
stets die richtschnur.
bis ende 2002 war die überörtliche Prüfung bei den
fünf bezirksregierungen und den Kreisen angesiedelt.
Zum 01.01.2003 wurden diese aufgaben dann für das
ganze land nrW in der gemeindeprüfungsanstalt
mit sitz in Herne zusammengeführt. anlass für die
errichtung dieser neuen kommunal getragenen an-
stalt war die zunehmende Kritik an arbeitsweise, ef-
fizienz und Verwertbarkeit der ergebnisse der insge-
samt 36 gemeindeprüfungsämter. 
Zum früheren auftrag der überörtlichen gemeinde-
prüfung ist die Prüfung der aspekte „sachgerechte
Haushaltsführung“ und vor allem „Wirtschaftlich-
keit“ der Kommunen hinzugekommen. darüber hi-
naus wurde die funktion einer beratung auf antrag
erstmalig gesetzlich verankert. 

Seit 2003 wird die Prüfung der kommunalen Haushalts-
Wirtschaft durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
wahrgenommen - mit Blick auf eine sachgerechte und 
wirtschaftliche Verwaltung

Alle Städte, 
Gemeinden und 
Kreise in NRW 
werden durch 
die Gemeinde-
Prüfungsanstalt 
geprüft
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Die zukünftige Ausrichtung
der gpaNRW 

forciert durch die personelle neuaufstellung des Prä-
sidiums der gpanrW werden aktuell sämtliche dienst-
leistungen intern auf den Prüfstand gestellt, um diese
noch stärker an den realitäten der kommunalen fa-
milie auszurichten. dabei stellen die ergebnisse der
jüngsten evaluation der gpanrW durch den bochumer
sozialwissenschaftler Prof. dr. Jörg bogumil aus som-
mer 2017 gleichermaßen wertvolle rückmeldung der
arbeit sowie ansporn zur Weiterentwicklung dar. Zen-
trale ansatzpunkte der zukünftigen ausrichtung der
gpanrW sollen hier skizziert werden.

Gesetzlicher Auftrag die gpanrW hat die gesetzli-
che aufgabe, die überörtliche Prüfung bei 23 kreisfrei-
en städten, 373 kreisangehörigen städten und ge-
meinden, 30 Kreisen sowie der städteregion aachen,
den landschaftsverbänden rheinland und Westfalen-
lippe, dem regionalverband ruhr sowie allen kommu-
nalen Zweckverbänden durchzuführen. des Weiteren
obliegt ihr die Jahresabschlussprüfung aller kommu-
nalen eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen ein-
richtungen in nordrhein-Westfalen. 
darüber hinaus hat die gpanrW den auftrag, Kom-
munen auf freiwilliger basis in fragen der organisati-
on und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung sowie in
bautechnischen fragestellungen zu beraten (§ 105 ab-
satz 7 go nrW). schließlich können sich nach § 9 stär-
kungspaktgesetz die 64 Kommunen im stärkungspakt
stadtfinanzen bei der Haushaltssanierung von der
gpanrW im rahmen des Programms kostenfrei un-
terstützen lassen. 59 städte und gemeinden nehmen
dieses angebot bisher in anspruch. 
Hinzu kommen weitere aufgaben wie etwa die Prü-
fung der kommunalen gesamtabschlüsse sowie diver-
se einzelaufträge auf Veranlassung des landes - bei-
spielsweise die Prüfung der unterbringungskosten für
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geflüchtete und des Verwaltungskostenbeitrags für
Vollstreckungen.

Rolle der gpaNRW Ziel ist es, die Kommunen bei ih-
ren vielfältigen Herausforderungen fachkundig zu be-
gleiten und zu unterstützen. die einführung des neu-
en steuerungsmodells, die zunehmende ausrichtung
der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung
an betriebswirtschaftlichen Methoden sowie der
durch die Haushaltslage erzwungene abbau staatli-
cher und kommunaler standards sind nur einige bei-
spiele für themen, bei denen die gpanrW den Kom-
munen zur seite steht. 
durch den gesamtblick auf alle Kommunen im land
nrW kann die gpanrW nicht nur strukturelle Probleme
frühzeitig erkennen, sondern auch eine adäquate He-
rangehensweise aufzeigen. bei allen Kommunen kön-
nen leistungsvergleiche und die erhebung von Kenn-
zahlen, gepaart mit beispielen guter kommunaler
Praxis, Veränderungsprozesse anstoßen. insbesondere
in kleinen und mittleren kreisangehörigen Kommunen,
bei denen mitunter die eigene Verwaltungskraft nicht
ausreicht, müssen systematische und zielgerichtete
schritte unterstützend begleitet werden. Hier zahlt sich
die nähe der gpanrW zu den Kommunen aus.

Überörtliche Prüfung in der überörtlichen Prüfung
will die gpanrW weiterhin als unabhängige Partnerin
der Kommunen wahrgenommen werden. diese Prü-
fung soll die kommunale selbstverwaltung unterstüt-
zen und den Kommunen künftig einen größeren

Mehrwert bieten. es soll vor allem Potenzial aufge-
zeigt werden, das dann durch Verwaltung und Politik
vor ort eigenverantwortlich zu bewerten ist. 
Künftig will die gpanrW noch mehr an der Praxis ori-
entierte empfehlungen geben und stärker lokale be-
sonderheiten berücksichtigen. die auswahl der Prü-
fungsfelder wird wie bisher im dialog mit dem land
nrW und den kommunalen spitzenverbänden vorge-
nommen. Zudem setzt sich die gpanrW für eine in-
tensivere Zusammenarbeit und abstimmung mit den
landesweit tätigen aufsichtsbehörden ein. 

Beraten und Begleiten im stärkungspakt stadtfinanzen
unterstützt das land nrW die Kommunen bei der umset-
zung von Haushaltssanierungsplänen (HsP). Hierbei fördert
das land finanziell die beratung und begleitung durch die
gpanrW. Veränderungsprozesse in den Kommunen können
so von außen wirksam unterstützt werden. dieses Modell
hat sich bewährt. 
die gpanrW sieht es auch in Zukunft als ihre Kernkompe-
tenz an, Kommunen auf dem Weg der Haushaltskonsolidie-
rung zu begleiten. dies schließt auch eine stärkere ein-
bindung der ehrenamtlichen Kommunalpolitik ein, da Ver-
änderungsprozesse auch politisch mitgetragen werden
müssen. 
so war bisher zu konstatieren, dass die ergebnisse der
gpanrW-Prüfungen mitunter nur einen begrenzten einfluss
auf politische entscheidungsprozesse hatten. Zwar liegt dies
oft in der natur kommunaler entscheidungsprozesse.
gleichwohl ist es möglich, politische Prozesse so weit zu 
begleiten, dass Haushaltskonsolidierung weniger als arena
für (partei-)politische Profilierung genutzt wird, sondern
durch gemeinschaftliches Handeln erfolge hervorbringt. 
durch die ständige Präsenz in den stärkungspaktkommu-
nen wissen die beschäftigten der gpanrW, in welchen be-
reichen beratungsbedarf besteht. somit kann sich die
gpanrW immer wieder kompetent auf neue beratungspro-
jekte einlassen.

Kompetenzzentrum anspruch der gpanrW ist es, für
die nrW-Kommunen ein Kompetenzzentrum in allen fra-
gen des Haushalts- und rechnungswesens zu sein. die
gpanrW stellt daten, Vergleichsreihen, analysen und bei-
spiele guter kommunaler Praxis bereit. dies dient dem
Ziel, kommunale entwicklungen vorzudenken, netzwerke
zu unterstützen und impulse zu geben. im dienst der
gpanrW sind dafür erfahrene, fachlich und methodisch
kompetente beschäftigte tätig. 
Zukünftig wird das gesammelte Wissen aktiver an die kom-
munale familie weitergegeben. derzeit arbeitet die
gpanrW an einem regelmäßigen newsletter und plant die
Veröffentlichung von beispielen guter kommunaler Praxis
auf ihrer internetseite. dabei werden solche positiven fälle
online gestellt, die den gpanrW-beschäftigten in den Prü-
fungs- und beratungsprojekten begegnen. Ziel ist es, gute
lösungen zu aktuellen fragen im land nrW transparent und
damit für andere Kommunen nutzbar zu machen. ◼

Die gpaNRW ist 
auch für kommunale 

Eigenbetriebe und 
eigenbetriebsähnliche

Einrichtungen 
zuständig

im aktuellen referentenentwurf des nrW-Ministeriums für Heimat, Kom-
munales, bau und gleichstellung zum 2. nKf-Weiterentwicklungsgesetz
wird eine Vielzahl von gesetzesänderungen aufgeführt, welche die
gpanrW und ihre aufgaben betreffen. so soll die gpanrW unter anderem
auch beratungs- und Koordinierungsstelle für die Kommunen im bereich
der informationstechnologie werden. die gpanrW hat bereits zu dem 
referentenentwurf stellung genommen und wird entsprechend das gesetz-
gebungsverfahren begleiten.
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